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A n fra g e 

der Abgeordneten Dr. LICHAL 

und Genossen 

an den Bundesminister für Inneres 

betreffend den verstärkten Einsatz der Exekutive im Dienste der 

Verbrechens verhütung 

Von mehreren Vertretern der Exekutive (insbesondere Niederösterreichs 

und Kärntens) wurde in jüngster Zeit kritisiert, daß die Über­

wachung von Geldinstituten, die Vornahme von Hotelkontrollen und der 

Einsatz von Streifen nicht in jenem Ausmaße durchgeführt werden kann, 

wie dies im Interesse der öffentlichen Sicherheit wünschenwert wäre. 

Derartige exekutive Maßnahmen beschränken sich in der Regel auf die 

Zeit des normalen Dienstbetriebes bzw. werden Streifen und Über­

wachungen (so z.B. bei der Bundespolizeidirektion Villaeh) nur 

dann angeordnet, wenn schon schwere oder eine Vielzahl von Straf­

taten verübt wurden, während der Einsatz von Streifen, um der 

Begehung von Straftaten vorzubeugen, unterbleibt. 

Dem Vernehmen nach soll diese für die öffentliche Sicherheit be­

denkliche Reduzierung der Einsätze damit begründet werden, daß 

die finanziellen Mittel für eine umfassende Heranziehung der 

Exekutive auf dem Gebiete der Kriminalitätsvorbeugung nicht vor­

handen seien. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Bundesminister 

für Inneres folgende 
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1) Trifft es zu, daß sich die Überwachung der Geldinstitute (ins­

besondere in N~eder6sterreich und Kärnten) sowie die Kontrollen 

von Hotels und Campingplätzen (vor allem im Bereich der Bundes­

polizeidirektion Vill~ch) vornehmlich auf die normale Dienst­

zeit beschränken? 

2) Trifft es zu, daß im Bereich der Bundespolizeidirektion Villach 

Streifen (mit Kriminalbeamten) immer nur nach bereits be­

gangenen Straftaten, niemals jedoch zu deren Vorbeugung ange­

ordnet werden? 

3) Aus welchen Erwägungen wurden derart restringierende Verfügungen 

auf dem Gebiete der Kriminalitätsvorbeugung getroffen? 

4) Werden Sie sich im Interesse der Verbrechensverhütung für einen 

verstärkten Einsatz der Exekutive auf dem Gebiete der Kriminali­

tätsvorbeugung einsetzen? 
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